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Gemeinde Börßum 2. Mai 2025

Der Gemeindedirektor

Drucksache-Nr.: B-XIX/141/2025

Ausschreibung von Asphaltarbeiten.

Beratungsfolge:

Gremium am TOP Status
Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Naturschutz der
Gemeinde Börßum

12.05.2025 öffentlich

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Börßum 19.05.2025 nicht öffentlich
Gemeinderat Börßum 19.05.2025 öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto: Ergebnishaushalt Finanzhaushalt
54110.421200

Mittel stehen zur Verfügung: nein
Gesamtausgaben:
Jährliche Folgekosten:
Jährliche Abschreibungen:

Sachverhalt:

Die Samtgemeinde Oderwald beabsichtigt über die zentrale Vergabestelle des Landkreises
Wolfenbüttel diverse Asphaltierungsarbeiten öffentlich auszuschreiben. Die
auszuschreibenden Straßenbauarbeiten umfassen die Lieferung und den Einbau des
Asphaltbetons (inkl. Auskoffern und Entsorgung der Materialien), Anschlussfräsungen sowie
Regulierung von Schächten und Kappen.

Im Rahmen der zu prüfenden und durchgeführten „Löchersanierung“ über die
Hausmeisterfirma der Samtgemeinde Oderwald wurde festgestellt, dass in den Bereichen
„Im Alten Winkel“, dem „Festplatz/Graube“ sowie „An den Flachsrotten“ im OT Börßum eine
Regulierung in dieser Form nicht möglich ist, da die defekten Flächen zu groß sind. Zudem
hat das Bauamt darauf hingewiesen, dass im Bereich der Straße „Im Ährenkamp“
einschließlich Wendehammer diese Art von Sanierung ebenfalls zum Tragen kommen
könnte.

Sollten die o.g. Bereiche mit in die Ausschreibung aufgenommen werden, werden die Mittel
im Produktsachkonto „Gemeindestraßen 54110.421200“ nicht auskömmlich sein, die
Asphaltierarbeiten durchführen zu können. Es würden, sollte sich für alle Maßnahmen
entschieden werden, Kosten von rd. 80.000,00 € anfallen.

Für die Erstellung des Leistungsverzeichnisses ist der zu sanierende Straßenraum zu
benennen. Über die verfügbaren Mittel bei dem o.g. Produktsachkonto hinaus ist die
Zustimmung einer überplanmäßigen Ausgabe erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Gemeinde Börßum wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

 Der Rat der Gemeinde Börßum wird um Entscheidung über die
durchzuführenden Arbeiten gebeten.
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gez. M. Lohmann

Anlagen:
Bilder Asphaltsanierungen
Flächenzusammenstellung Asphaltierarbeiten


